
   

63-26-2 Dr. Kröner         25.11.2024 
4276 
 
 

63-24 
 
 

• Erlaubnisverfahren - positive Stellungnahme - A 2024-0090 
Aktenzeichen:                                                                                                      Grundstück: 
63-26-2/ZC-2024-0541             Gartenstraße 110     47167 Duisburg    
Gemarkung:         Flur:         Flurstück(e): 

Hamborn  20     69,  1 
Maßnahme: 

Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren (Bodendenkmal) - Erweiterung der vorh. Schulgebäude 
um eine offene Ganztagsbetreuung nebst Nebenraum (Mensa-Gruppenr.-Klassenr. etc.) 
A 2024-0090 
 
 
Unterschutzstellung gemäß § 5 DSchG 2022 
ortsfestes Bodendenkmal 
Schmethorster Schule u. Bonnmanns Hof 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 

Das geplante Bauvorhaben liegt in einem Bereich der bis zur Neufassung des DschG NRW, in Kraft 
getreten am 01.06.2022, als vermutetes Bodendenkmal eingestuft war. Durch die Neufassung des 
Gesetzes wurden aus den vermuteten Bodendenkmälern Bodendenkmäler (§ 2 Abs. 5 DSchG 
NRW). Daher weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass Sie für die geplante Baumaßnahme eine 
bodendenkmalrechtliche Erlaubnis nach § 15 Abs. 2 DschG NRW beantragen müssen. 

 
 
 
Dr. Kröner 
 


